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DIE VERFASSUNG
STÄRKEN

ie Auseinandersetzungen um die Pflege des
Rechtsstaates verschärfen sich. Die sich
häufenden Volksinitiativen, die zu
bestehendem Verfassungsrecht oder zu

völkerrechtlichen Verpflichtungen in Widerspruch zu
stehen scheinen (Minarett-Initiative,
Ausschaffungsinitiative), stellen eine Herausforderung
dar, wie sie die Schweiz bisher nicht gekannt hat. Wie
kann gewährleistet werden, dass das Rechtssystem
einerseits den Willen des Souveräns, also des
Stimmvolkes, zum Ausdruck bringt und andererseits den
Anforderungen an Rechtssicherheit, Kohärenz und
Grundrechtsschutz genügen kann, die ein Rechtsstaat zu
erfüllen hat?

Aktuell liegen zwei Vorstösse vor, welche die
Systemkohärenz verbessern sollen. Die
Rechtskommission des Nationalrates möchte die
Verfassungsgerichtsbarkeit einführen. Es soll künftig
dem Bundesgericht erlaubt sein, Bundesgesetze ausser
Kraft zu setzen, wenn diese mit der Verfassung nicht
vereinbar sind. In eine analoge Richtung zielt der
bundesrätliche Vorschlag, die Zulässigkeit von
Volksinitiativen noch vor ihrer Lancierung zu prüfen
und die Kriterien der Zulässigkeit über das zwingende
Völkerrecht hinaus zu erweitern. Es soll dadurch die
Gefahr vermindert werden, dass auf dem Weg der
Volksinitiative geschaffene Verfassungsartikel mit dem
Kerngehalt der Grundrechte oder dem Völkerrecht
kollidieren. Beide Vorstösse zielen auf eine verbesserte
Umsetzung der Bundesverfassung ab.
Beide stossen jedoch auf Widerstand.
Die SVP und (in ihrem Kielwasser) die meisten
bürgerlichen Parlamentarier wollen nichts davon wissen,
dass Richter Bundesgesetze ausser Kraft setzen können,
falls sie diese für nicht verfassungsgemäss halten. Auch
die Erweiterung der Kriterien für die Zulässigkeit von
Volksinitiativen wird abgelehnt. Nichts und niemand soll
die sakrosankten Volksrechte einschränken dürfen.
Aber würden die Volksrechte durch die
Reformvorschläge tatsächlich geschwächt?
Das ist mehr als zweifelhaft.
Wodurch rechtfertigt sich der Schweizer Sonderfall, dass
gegen ein verfassungswidriges Bundesgesetz nicht geklagt
werden kann? Begründet wird diese Seltsamkeit mit dem
Umstand, dass gegen Bundesgesetze das Referendum
ergriffen werden kann — dass also ein Gesetz potenziell
durch einen Volksentscheid legitimiert ist. Richter sollen
Volksentscheide nicht kippen dürfen, sonst werde die
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WIR MESSEN, WAS 
WIR ESSEN

Auch die Kerle können noch wachsen!

rgebnisse aus der quantitativen
Geschichtsforschung sind kaum Futter für die
Tagespresse. Doch ein neues Buch * über die
historische Veränderung des menschlichen

Körpers weckt Aufmerksamkeit auch ausserhalb
akademischer Zirkel. Robert W. Fogel, der 1993 den
Nobelpreis in Ökonomie erhielt, und seine Co-Autoren
fassen in ihrem Riesenwerk dreissig Jahre Forschung
über die Grösse des Menschen zusammen.
Demografische Daten über Geburt und Tod findet man
bis weit zurück in der Geschichte. Aber auch vermessen
werden die Menschen schon lange. Aushebungen im
absolutistischen Europa liefern frühe Zeitreihen über
Grösse und Gewicht von Rekruten. Die «Langen Kerls»
der preussischen Könige mussten ja mindestens 1.88 gross
sein, was im frühen 18. Jahrhundert eine Sensation war.

Die Ergebnisse der von Professor Fogel inspirierten
neuen Wissenschaft sind eindeutig. In fast allen Teilen
der Welt haben sich in den letzten dreihundert Jahren
Grösse und Gestalt der Menschen stärker und rascher
verändert als in vorausgehenden Jahrtausenden, ja
Jahrmillionen. Die Entwicklung hin zu grösseren
Menschen war und ist zudem begleitet von einer
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Volksentscheide nicht kippen dürfen, sonst werde die
direkte Demokratie beschnitten.
Allerdings ist das Argument befremdlich: Bundesgesetze
werden vom Parlament beschlossen und unterliegen
bloss dem fakultativen Referendum (ohne Ständemehr).
Volksinitiativen, um Bundesgesetze zu erlassen, sind gar
nicht möglich. Verfassungsartikel hingegen unterliegen
dem obligatorischen Referendum oder werden durch
eine Volksinitiative beschlossen (mit Ständemehr). Die
Verfassungsgebung ist eindeutig der bedeutendere
Ausdruck der direkten Demokratie als die Gesetzgebung.
Die Stärkung der Umsetzbarkeit von Verfassungsrecht
wäre deshalb eine Stärkung der direkten Demokratie.
Verfassungsgerichtsbarkeit und verschärfte
Gültigkeitsbedingungen für Initiativen würden den
Volkswillen nicht gängeln. Im Gegenteil: Sie würden ihn
besser durchsetzen.
Weshalb also sperren sich die bürgerlichen
Parlamentarier gegen eine Reform? Erstens lassen sie
sich nicht gerne ihre Machtfülle beschneiden. Wenn das
Bundesgericht über die Gültigkeit von Bundesgesetzen
urteilen könnte, müsste das Parlament sich disziplinierter
an die verfassungsrechtlichen Vorgaben halten. Die
Volksrechte werden nur vorgeschoben. Was das
Parlament fürchtet, ist eine Beschränkung der eigenen
Machtfülle.

Zweitens würden verschärfte
Zulassungsbedingungen für Volksinitiativen dafür
sorgen, dass einmal angenommene Initiativen auch
wirklich umgesetzt werden können. Damit würde die
Initiative wieder zu einem echten Instrument der
Verfassungsgebung. Allerdings würde es schwieriger
werden, unsinnige Initiativen zum blossen Zweck des
Agenda-Settings und der Partei-Propaganda zu
lancieren. Dieses immer wichtigere Kampfmittel will die
SVP nicht aus den Händen geben. Mit dem Schutz der
Volksrechte hat das jedoch nicht das Geringste zu tun.

DANIEL BINSWANGER ist 
«Magazin»-Redaktor.

Menschen war und ist zudem begleitet von einer
massiven Zunahme der Lebenserwartung. Die
Veränderungen sind nicht etwa genetischer Natur, dafür
wäre auch die 300-jährige Beobachtungszeit der Studie
viel zu kurz. Entscheidend sind vielmehr gewaltige
Fortschritte in Ernährung und Hygiene beziehungsweise
medizinischer Versorgung. Mehr Kalorien pro Kopf —
vor allem auch für Schwangere und Kinder — und
weniger Aufwand für die pure Sicherung der Existenz
bewirken, dass dem Körper mehr Energie für das
Wachstum zur Verfügung steht.

Aus der Luxusposition der westlichen Gesellschaft
lässt sich trefflich streiten, ob diese «technophysische
Evolution», wie die Autoren den Grössenzuwachs
nennen, eine gute Sache ist. Die reiche Ernährung führt
auch zu Übergewicht, Diabetes, Krebs. In einer
hygienischen Umwelt sind Kinder weniger
Mikroorganismen ausgesetzt, was das Immunsystem
verändern und sich in häufigeren Allergien und
Autoimmunkrankheiten niederschlagen kann.

Trotzdem zeigen die Daten eindrücklich, dass nur
die Technologie — und mehr Energieeinsatz! — die
Menschheit (oder zumindest einen grossen Teil davon)
von jahrhundertelanger Krankheit und Unterernährung
befreien konnte. Gerade auch in unseren Gefilden
rackerte sich vor dem 19. Jahrhundert die überwiegende
Mehrheit in der Landwirtschaft ab, ein Teufelskreis: Die
geringen Körperkräfte erlaubten es nicht, mehr zu
produzieren, um gesünder und damit produktiver zu
werden. Daran sollte man sich ein wenig erinnern, wenn
das romantische Banner «Zurück zur Natur» heftiger
denn je geschwenkt wird.

* «The Changing Body: Health, Nutrition, and
Human Development in the Western World Since 1700»,
Cambridge University Press, 2011
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